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 Kernpunkte 

Das Prüfwesen für Personen nach Art. 1b BankG lehnt sich an das Prüfwe-
sen bei Banken und Effektenhändler an. Dabei werden sowohl bei der Risi-
koanalyse als auch bei der Prüfstrategie die Erleichterungen für Institute 
mit Fintech-Bewilligung berücksichtigt. 
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